
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/7/14 1Ob30/92,
6Ob107/99z

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1992

Norm

ABGB §222

ABGB §245

AußStrG §129

AußStrG §145 C

AußStrG §193 A

Rechtssatz

Das Abhandlungsgericht wie auch jedes andere zur Aufsicht über die Tätigkeit der gesetzlichen Vertreter berufene

Gericht hat nicht nur zu prüfen, ob die angestrebte Genehmigung eines Rechtsgeschäfts überhaupt zulässig und

erforderlich ist, sondern auch, ob sie im wirtschaftlichen Ergebnis für den P9egebefohlenen günstig ist, das

Rechtsgeschäft also in allen seinen Punkten den Interessen des Kuranden gerecht wird.

Entscheidungstexte

1 Ob 30/92

Entscheidungstext OGH 14.07.1992 1 Ob 30/92

Veröff: SZ 65/108

6 Ob 107/99z

Entscheidungstext OGH 13.04.2000 6 Ob 107/99z

Vgl auch; Beisatz: Liegt eine Klage zur Genehmigung vor, so bedeutet dies, dass neben den Erfolgschancen auch

die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des damit angestrebten Ergebnisses zu beurteilen sind. (T1) Beisatz: Ist

bereits abzusehen, dass durch die vorgeschlagene Klageführung Prozesskosten auflaufen werden, die sich

letztendlich auf der Passivseite des Verlassenschaftsvermögens niederschlagen werden, kommt eine

Genehmigung der Klage nicht in Betracht. (T2)

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1992:RS0008077

Dokumentnummer

JJR_19920714_OGH0002_0010OB00030_9200000_002

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

file:///
file:///Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_19920714_OGH0002_0010OB00030_9200000_000
https://www.jusline.at/entscheidung/335200
https://www.jusline.at/entscheidung/335200
file:///Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20000413_OGH0002_0060OB00107_99Z0000_000
https://www.jusline.at/entscheidung/306462
https://www.jusline.at/entscheidung/306462
https://www.jusline.at/entscheidung/401013
http://www.ogh.gv.at


 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	RS OGH 1992/7/14 1Ob30/92, 6Ob107/99z
	JUSLINE Entscheidung


